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Auf Grund Beschlusses des Ministerrats vom 
24. Oktober 1951 übermittle ich unter Bezugnahme 
auf den obenbezeichneten Landtagsbeschluß das von 
den beteiligten Staatsministerien ausgearbeitete 
„Bayerische Jugendnotprogramm 1951/52" sowie Ab
druck der in dem Programm mehrfach erwähnten 
Note des Staatsministeriums der Finanzen vom 
3. August 1951 mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

(gez.) Dr. Hans Ehard, 
Bayerischer Ministerpräsident 

* 

Bayerisches Jugendnotprogramm 1951/52 

A. Allgemeines 

1. Der Bundesjugendplan, der vom Bundespräsi
denten und Bundeskanzler in einem Staatsakt 
vom 18. Dezember 1950 verkündet worden ist, hat 
zum Ziel, an einigei1 besonderen Brennpunkten 
der Jugendnot Hilfe zu leisten und der propa
,gandistischen Jugendunterstützung im Osten eine 
praktische Jugendförderung im YVesten entgegen
zusetzen. 

2. Im Rechnungsjahr 1950 waren für die Jugend
förderungsmaßnahmen (im Rahmen des Bundes
jugendplanes) 53 Millionen DM. vorgesehen, und 
zwar: 

Kredite an die freie Wirtschaft 
zur Errichtung von Lehrwerk-
sfätten ' 
laufende Beihilfen zur Erzie
hung und Erwerbsbefähigung 
Jugendlich.er im Rahmen der 
Kriegsfolgenhilfe 
Bau von Jugendwohnheimen 1 

Maßnahmen zur beruflichen För
derung der Jugend (gemein
nützige Lehrwerkstätten, 
Grundausbildungslehrgänge) 
Jugendpflege 

1 

20 Millionen 

13 
7,5 

2,5 
10 

" 

" 
Diese vorgesehenen Mittel sind, bis auf die 
Kreditmittel an die freie W.irtschaft, inzwischen 
bereitgestellt wordeü. Die für einmalige Auf
gaben bestimmten Beträge konnten von den Län
dern nach Bedarf abgerufen werden·; Bayern er
hielt hiervon Anteile in Höhe von ca. 2,7 Millionen. 

3. Es wurden aber nicht alfe Bereiche der Jugend
arbeit in den Bundesjugendplan einbezogen, son
dem nur diejenigen, für die der Bund die Zu
ständigkeit in Anspruch nimmt: So werden die 
Maßnahmen für die berufs- und heimatlose 
Jugend aus Bundesmitteln nur im Rahmen der 
Kriegsfolgenhilf e gefördert. Einrichtungen der 
Jugendfürsorge finden· im Burn1 <;i-ugendplan 
keine Berücksichtigung. Auf dem ~b. '· r:-ebiet 
der Jugendpflege, das als ErziehungsaufgL 1 P,n 
Ländern verbleibt, werden nur gesamtdemL 
und europäische Aufgaben wahrgenommen, z. b. 
Grenzlandhilfe und internationaler Jugendaus
tausch. Wichtige Gebiete der Jugendpflege, wie 
Jugendheimbau, Jugendpfleger- und Jugend
leiterausbildung, Kindergärten usw. sind nicht im 
Bundesjugendplan enthalten. 

4. Es ist deshalb ein Bayer. fogendnotprogramm 
erforderlich, 
a) um das Landesaufkommen zu sichern, das der 

Bund an alle seine Leistungen als Bedingung 
knüpft und das nach Vertriebenenanteil der 
Länder gestaffelt ist. (Für Bayern beträgt 
z. Z. das geforderte Landesaufkommen 40°/o 
des Bundesaufkommens); 

b) tim auch diejenigen Jugend,vohlfahrtsbereiche 
unterstützen zu können, die aus Kompetenz
gründen im Bundesjugendplan nicht berück
sichtigt werden. 

5. Im Bundesjugendplan und im Bayer. Jugendnot
programm handelt es sich vor allem um freiwil
lige Leistungen, während große und wichtige 
Gebiete, die zu den Pflichtleistungen des Staates 
oder der Gemeinden gehören (z. B. das Gebiet 
der Schulraumnot, die Förderung von Maßnah- • 
men und Einrichtungen im Bereich der gesetz
lichen Pflichtleistungen in der Jugendfürsorge 
usw.) in den P.länen nicht inbegriffen sind. 

6. Am Bayer. Jugendnotprogramm sind folgende 
Ministerien beteiligt: 
a) das Staatsministerium des Innern für die 

Jugenclfü.rsorge und den Jugendwohnheimbau, 
b) das Staatsministerium. fiir·Unterricht und Kul

tus für die J ugenclpflege, 
c) das Staatsministerium für A1·beit und soziale 

Fürsorge für Mafhmhmen zul' Behebung der 
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Berufsnot der Jugend im Rahmen des Bayer. 
Jugendwerks, 

d) das Staatsministerium für Wirtschaft für die 
zusätzliche Lehrstellenbeschaffung in der freien 
Wirtschaft, 

e) das Staatsministerium für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten für die Sicherung des 
landwirtschaftlichen Nachwuchses. 

Die von diesen Ministerien für ihren Zuständig
keitsbereich ausgearbeiteten Teilprogramme um
fassen alle Maßnahmen zur vollen Ausschöpfung 
der Mittel des Bundesjugendplanes und suchen 
darüber hinaus dort zu ergänzen, wo der Bund 
keine I-Iilf e leisten kann. 

7. Im wesentlichen' handelt es sich hierbei um fol
gende Maßnahmen: 

a) B a y er. St a a t s mini s t er i um des 
Innern: 
Förderung des Jugendwohnheimbaues und 
der vorbeugenden Fürsorge, der Erziehungs
beratung, Erziehungsfürsorge und Kinder
erholungsfiirsorg·e sowie von Jugendschutz
wochen und Beobachtungs- und Sichtungs
heimen für schwererziehbare Jugendliche, 
ferner Förderung der Arbeitsmögli.chkeiten 
bei den Regierungen - Zweigstellen des 
Landesjugendamtes -. 

b) Bayer. Staatsministerium fi.i r 
Unterricht und Kultus: 
Maßnahmen zur Förderung der Jugendpflege, 
der Jugendpflegerausbildung, von Jugend
leiterlehrgängen sowie Förderung des Jugend
wander- und -herbergswesens, der Errichtung 
von Jugendheimen und des JugendsportS. 

c) Bayer. Staatsminister i {1 m für 
Arbeit und soziale Fürsorge: 
Maßnahmen zum weiteren Ausbau der be
rufsfördernden Einrichtungen im Rahmen des 
Bayer. Jugendwerkes (Grundausbildungslehr
gänge, Jugendgemeinschaftswerke und Förde
rungslehrgänge,. Unterkunft und Verpflegung 
in den Jugendwohnheimen). 

d) Bayer. Staatsministerium für 
Wirtschaft: 
Förderung der· "Einrichtung von Lehrwerk
stätten in der freien Wirtschaft. 

e) Bayer. Staatsministerium für Er
nährung, Landwirtschaft und 
Forsten: 
Schaffung von Lehrhöfen als berufsfördernde 
Maßnahme im Rahmen der Landwirtschaft 
und Durchführung von Werbemaßnahnien zur 
Gewinnung des dringend erforderlichen Be
rufsnachwuchses in der Landwirtschaft. 

8. Das Bayer. Jugendnotprogramm wurde von dem 
zur Durchführung des Bundesjugendplanes in 
Bayern· gebildeten Interministeriellen Ausschuß 
für Jugendfragen, dem die unter Ziffer 6 auf
geführten Staatsministerien angehören, im Ein
vernehmen mit dem Staatsministerium der Finan
zen ausgearbeitet. Es soll alle freiwilligen Maß
nahmen zur Förderung der bayerischen Jugend 
zusammenfassen, da die Jugendnot ein unteil
bares Ganzes darstellt und daher auch bei der 

Aufstellung des Staatshaushaltes als Ganzes be
handelt werden muH. An die Errichtung einer 
neuen Zentralstelle zur Förderung der Jugend 
ist dabei nicht gedacht. 
Es wurde ein „Bayer. Jugendnotprogramm" aus
gearbeitet und nicht ein Landesjugendplan, da in 
Erkenntnis der derzeitigen Finanzlage des bayer. 
Staates die Verwirklichung aller notwendig er
scheinenden Maßnahmen für unmöglich gehalten 
wird. Das Bayer. Jugendnotprogram.m beschränkt 
sich daher unter Berücksichtigung schon vorhan
dener Haushaltsansätze im Staatshaushalt und 
der im Rahmen des neuen Bundesjugendplanes 
1951/52 zu erwartenden Mittel auf Mindesterfor
dernisse für das laufende Rechnungsjahr 1951. 
Weitere notwendige Maßn.ahmen und Vorschläge 
im Sinne einer Fortführung des Bayer. Jugend
notprogrammes für die kommenden Jahre blei
ben daher voi;behalten. 

. B. Jugendfürsorge und Jugendwohnheimhau 
(Staatsministerium des Innern) 

I. 
Beantragte und vom Staats

ministerium der Finanzen vor
gesehene Haushaltsmittel: 

Im Entwurf rles ord. und ao. 

Kup. 241 
Tit. 266 

Stantshnuslrnltsplanes i95t vo1·· 
gesehene Positicmen: 

1. Schulung 
biete der 
fahrt: 

auf dem Ge
Jug·endwohl-

Diese Mittel sind insbesondere zur 
Intensivierung und einheitlichen Aus
richtung der Ausbildung des Jugend
amtspersonals sowie der Helfer in der 
Jugendfürsorge und der Heimleiter 
bestimmt. 
Tit. 268 

2. Z u s c h ü s s e u n d B e i t r ä g e 
an Anstalten, Einrich
tungen und Vereine clei· 

DM 60000.-

Jugend wo h lf a h r t: DM 700 000.--
Diese Mittel sind ztir Unterstützung 
der etwa 250 Jugendwohlfahrtsanstal-
ten sowie zur Förderung der vorbeu-
genden Jugendfürsorge bestimmt, und 
zwar: 

a) f ü r Z w e c k e d e r v o r -
beugenden Jugendfi.ir
s o r g e. ( o h 11 e b a u 1 i c h e 
M a ß n a h m e n) : 
aa) E r z i eh u 11 g s -

beratung: 
Förderung der Erziehungs
beratung bei den Jugend
ämtern = DM 120 000.
Förderung der Zweigstellen
tätigkei t -Zweigstellen des 
LJA. - auf dem Gebiete 
der Erziehungsberatung 

DM 30000.- -------
Übertrag DM 760 000.-



Im Enlw111·[ des or11. unrl no. 
S!nnlshnushaltsplunes 1951 vor
gesehene Positionen: 

Übertrag DM 760 000.-
bb) Erziehungs -

fiirsorge: 
Förderung der vorbeugen
den vorübergehenden Heim
unterbringung gefährdeter 
J ugencllicher, soweit die Auf
wend ungen nicht unter die 
Kriegsfolgenhilf e fallen 

= DM 1.00 000.-

b) für Zwecke der vorbeu
genden und nachge
henden Jugendfürsorge 
(bau 1 ich e Ma f! nahmen): 

Im ao. Haushalt unter: 
,,Jugen~fiirsorgcheimen'' 

aa) Förderung der Errichtung 
oder des Ausbaues von Be
obachtung·sheimen für 
schwer erziehbare Jugend
liche 

bb) Förderung der Errichtung 
oder des Ausbaues von 
ljbergangs- hzw. Zufluchts
heimen für entlassene Fiir
sor gezöglinge und jugend
liche Strafentlassene 

Tit. 27.0 

3. F ü r s o r g e f ü r h e i m a t -
lose Jugendliche 
(s o w e i t s i. e nicht unter 
die Kriegsfolgenhilfe 

~DM · 2.50 000.-

f ä 11 t) : DM 100 000.-

Diese Mitte! sind bestimmt für die 
Fürsorge für heimatlose Jugendliche, 
die nicht unter die Kriegsfolgenhilfe 
fällt (DM 25 000.-), sowie für 

a) J u gen cl-
s c h u t z m a f! nahmen: 

Förderung von Jugendschutz
wochen, die . der Suchtgefahren
bekämpfung und der Aufklä
rungsarbeit an Eltern und Ju
gendlichen dienen 

=DM 25000.-

b) Jugend-
erhol un'gsfiirsorge: 

Förderung der Jugenderho
lungsfürsorge, soweit die Auf
wendungen nicht unter Kriegs
folgenhilf e fallen 

DM 50000.-

Übertrag DM 1110 000.-

3. 

Tm Entwurf des ord. und no. 
Stan!slurnshnltsplnnc~ 1951 vor
gesehene Positionen: 

Übertrag DM 1110 000.-
4. F ö 1· d e r u n g d e s J u g e n d -

wohn heim baue s D.M 5 250 000.-
Jm Einzelplan III 
(Sfnntsmin. d. Inn. n. Oberste Banbeltörcle) 
Kap. 201 D 
Tit. 294 

a) Baudarlehen und Beihilfen zur 
Errichtung von Lehrlings- und 
Ledigenheimtn für Berufstätige: 

aus Mitteln 
des Bayer. Fuffüalltotos 

= DM 2 250 000.-

a us Mitteln 
des sozialen Wolrnungsbaues 

= DM· 3 ooo ooo.
üher diese Mittel verfügt die 
Oberste Baubehörde. 

Knp. 2,Ji 
Tit. 522 

b) Zuschüsse zur Einrichtung von 
Heimstätten für Lehrlinge und 
berufstätige Jugendliche DM 500 000.-

Im ao. Haushalt unter 
,,Jugendwohnheimen'' 

c) Zuschüsse und Darlehen zur 
Stärkung des Eig·enkapitals, ins
besondere zur Ermöglichung des~
Ankaufs von Baugrundstücken, 
für die Baüträger von Jugend
wohnheimen. 

Summe: 

II. 

DM 500 01.,_ 

DM 7 360 ooo."""7' 

Begründung zu den einzelnen unter 
aufgeführten Positionen 

· 1. J u g· e n.cl für so r g· e : 
Bei den nachfolgend erläuterten Positionen zu I, 1-3 

handelt es sich im Gegensatz zu I, 4 um Maßnahmen der 
Jugendfürsorge, für die der Bund aus Kompetenzgriinclen 
keine Mittel im Bundesjugendplan zur Verfügung stellen 
kann. Diesen Notständen auf dem Gebiete der Jugend
fürsorge mul1 daher ausschließlich durch Einsatz von 
Landesmitteln begegnet werden. 

Zu I 1: 
Die Intensivierung und einheitliche 

Ausrichtung der Ausbildung des Jugend
amtspersonals sowie der Helfer. in der Jugendfürsorge 
und der Heimleiter ist dringend erforderlich. Die 
Träger der ArbC?it im Bereiche der Jugendfürsorge sind 
infolge der Nachkriegsverhältnisse vor so viele neue 
Probleme gestellt, clafi deren einwandfreie Behandlung 
und Lösung nur dann gewährleistet ist, ·wenn alle 
daran verantwortlich beteiligten Kräfte eine laufende 
und ausreichende Schulung erfahren. 

Z u I 2 a) - a a) : 
Die E r z i e h u n g s b e r a t u 11 g ist eines der 

wesentlichsten Mittel bei der Behandlung schwererzieh
barer Kinder und zur Vermeidung von Fürsorg·eerzie
hung in den Fällen, in denen diese durch eine geeig
netere Erziehungsart ersetzt werden kann. Die Er
ziehungsberatung ist also einerseits echte individuelle 
Jugendfürsorge, andererseits bei richtiger Anwendung 
ein Mittel zur Einsparun~· VOJl Fürsorgeerzieh1,mg&-
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kosten, die im Reclu'ttuigsjahr 1950 für Heim- und 
Familienunterbringung ca. 6 000 000.- DM Kosten be
tragen haben. Die Erziehungsberatung bedarf daher 
bei allen Jugendämtern einer nachdrücklichen Förde
rung. Die für diesen Zweck aufgewandten Mittel wer
den in der Zukunft um ein Vielfaches durch den Weg
fall von Fürsorgeerziehungskosten aufgewogen werden. 

Die Zweigstellen des Landesjugendamtes müssen 
in den Stand versetzt werden, den Gedanken der Er
ziehungsberatung· in die Jugendämtei; ihres Regie
rungsbezirkes hineinzutragen und den Jugendämtern 
anregend und beratend zur Seite sfehen können. 

Zu I 2 a) -b b) : 
Die vorübergehende Heim- oder Familienunter

bringung (Milieuwechsel) von durch ungünstige häus
liche Verhältnisse gefährdeten Jugendlichen erscheint 
häufig nach vorhergehender Erziehungsberatung unter 
Vermeidung der Fürsorg·eerziehung als zweckdienliche 
Maßnahme.. Die Anwendung dieser Erziehungsart 
scheitert jedoch in vielen Fällen an der Kostenfi:ag·e, 
da die Bezirksfürsorgeverbände die vollen Kosten 
nicht tragen können und sich auf die Zwei-Drittel
Beieiligung des Landesjugendamtes berufen, die im 
RdErl. d. RMdI. vom 25. August 1943 (RMBUV. S. 1387) 
empfohlen wird. Die E r z i e h u n g s f ü r s o r g e be
darf im Interesse der betroffenen Minderjährigen 
einer erhöhten Förderung. 

Die für die Maßnahmen unter I 2a vorgesehenen 
Beträge von insgesamt 250 000.- DM können aus dem 
bisherigen Tit. 268, der wie im Rechnungsjahr 1950 wie
der in Höhe v·on ?00 000.- DM in Ansatz gebracht ist, 
entnommen werden, da die im ao. Haushalt unter I 2b 
eingesetzten Mittel in Höhe voh 250 000.- DM für hau
licl1e Zwecke zur Verfügung stehen und dadurch eine 
Entlastung im Tit. 268 in Höhe des entsprechenden Be
trages herbeigeführt wird. 

Zu I 2 b) - a a) : 
Außer der ambulanten Erziehung·sberatung ist eine 

stationäre Behandlung für solche Kinder notwendig, 
die längerer Beobachtung, der Herauslösung aus ihrem 
Milieu und auch therapeutischer Maßnahmen bedürfen. 
Die Errichtung· solcher Beobachtungs
heime wäre in Anlehnung an bereits vorhandene 
andere Jugendw9hlfahrtseinricht.ungen der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege möglich, die auf finanzielle 
Förderung derartiger Einrichtungen warten und an
gewiesen sind. 

Zu I 2b)-bb): 
Die Er r ich tun. g von über gang s - h z w. 

Zufluchtsheimen für entlassene Für
sorgezöglinge oder jugendliche Straf
en t 1 a s s e n e zur Erleichterung des Wiedereintritts 
in das freie Lehen erscheint dringend notwendig. Ein 
Teil der kriminellen Jugendlichen besteht aus Rück
fälligen, die nach der Entlassung aus einer Anstalt 
keine Heimat fanden. Zufluchts- und ühergang·sheime 
sind geeignet, die Gefahren neuer V erfühni.ng vo• 
anstaltsentlassenen Jugendlichen abzuwenden und sie 
einer gereg·elten Lebensführung und Tätigkeit zu
zuführen. 

Zu I 3 a) : 
über die Gefahren, die in sittlicher Hinsicht der 

Jugend drohen, bedarf es einer ständigen Aufklärungs
arbeit bei den Eltern und der Jugend. Die Durchfüh
rung von J u g e n d s c h u t z wo c h e n, wie sie in 
Bayern durch die Landesstelle zur Bekämpfung der 
Suchtgefahren veranstaltet wurden, muß mit staatlicher 
Hilfe intensiviert werden. 

Zu I 3 h) : 
Die J u gen d e r h o 1u11 g s f ü r so r g e wurde 

hiHhf!r 110d1 ni(:ht in dem erforcledichen AusrnaH bo-

trieben. Durch Bewilligung staatlicher Zuschüsse müfüe 
vor allem der Gesundheitszustand der besonders labilen 
Großstadtjugend gefestigt werden. 

Die für die Maßnahmen unter I 3a und h vor
gesehenen Beträge von insgesamt ?5 000.- DM werden 
aus dem bisherigen Titel 2?0 - Fürsorge für heimatlose 
Jugendliche - entnommen, der wegen VetTechnung auf 
Kri.egsfolgenhilfe gegenüber dem Rechnungsjahr 1950 
von 400 000.- DM auf 100 000.- DM gekürzt wurde und 
bei einem Ansatz von 25 000.- DM für die Fürsorge für 
heimatlose Jugendliche vor.aussichtlicl1 ?5 000.- DM für 
die genannten anderen Zwecke freistellt. Der Tit. 270 
mußte daher eine entsprechende Aufgliederung erfahren. 

2. J u g e n d w o h n h e i rn b a u 
Zu I 4 a): ' 

Die Gesamtzahl der beruflich unversorgten Jugend
lichen des Schulentlassungsjahrganges 1951 (einschl. 
eines Überhanges von ca. 43 000 Jugendlichen aus dem 
Vorjahre) beträgt z. Z. rd .. 150 000. Es müssen daher 
alle Anstrengungen gemacht werden, um möglichst 
vielen Jugendlichen Gelegenheit zu geben, in die Nähe 
vorhandener Berufsausbildungs- sowie Arbeitsstätten 
zu gelangen. 

Die bisherigen aus dem Bundesjugendplan 1950/51 
an Bayern zur Verteilung gelangten Mittel für den 
Jugendwohnheimbau betragen 1282500.·- DM. Aus 
dem Bundesjugendplan 1951/52 sind bei Anwendung 
eines neu'en Schlüssels wenigstens 2 000 000.- DM für 
Bayern zu erwarten. Um einerseits die Mittel aüs dem 
Bundesjugendplan ausschöpfen, andererseits darüber 
hinaus der besonders großen Jugendberufsnot in 
Bayern einigeripafien begegnen zu können, sind er -
höhte Leistungen cLes Staates für d~.n 
J u g· e n d w o h n h e i m b au e r f o r d e rl i c h. Der 
Beschluß des Bayer. Landtages vom 16. Mai 1951 (Bei
lage ?06) hat dieser Notwendigkeit Rechnung getragen. 

Zu I 4h): 
Dieser Betrag ist erforderlich, um Behelfsbauten, 

Instandsetzungen usw. finanzieren zu können, die nach 
den Ricl1tlinien der Obersten Baubehörde mit den 
unter I 4a ·angesetzten Mitteln nicht gefördert werden 
können. Außerdem finden diese Mittel für die Beschaf
fung· Cler I n n e n e i n r i c h t u n g d e r J u g e n d -
wohn heim e, die ebenfalls unter dem fühlbaren ' 
Druck der Preiserhöhungen steht, Verwendung. 

Zu I 4 c) : 
Bei der Aufbringung des Eigenkapitals werden die 

Bauträger in Zukunft besonderen Schwierigkeiten gegen
überstehen. Die hier vorgesehenen Mitte 1 so 11e11 
ergänzend zu den Eigenleistungen der 
B a u t r ä g e r· h i n z u t r e t e n und insbesondere den 
Ankauf von Baugrundstücken erleichtem. 

C. Jugendpflege 
(Staatsministerium für Unterricht und Kultus) 

I. 
Vom bayerischen Staatsministerium für Unter

richt und Kultus beantragte und vom Staatsmini
sterium der Finanzen gemäß Note Nr. III 73676II XIII 
1940 vom 3. August 1951 vorgesehene HaushaltsmitteL 
Im Einzelplan V (Staatsmin. f. Unt. 
u. Kult.) bei Kap. 401 B (Sammel-
ans. Tit. 217 „Ausbildungsbeihilfen" DM 2 408 350.-. 
Die Mittel sind hauptsächlich be-
stimmt zur Förderung minderbemit-
telter J ugencllicher (Begabtenförde-
rung). 

Übertrag DM 2 408 350.-



;----· ·- -·-------·----- -----~--------·---------

Übertrag 

TiL 218 „Zuschüsse und Darlehen 
für Jugendwandern und für 
den Ausbau und zum Be
trieb von Jugendherbergen" 

Tit. 219 „Zuschüsse und Darlehen· 
zum Zwecke der Jugend
bewegung und Jugend
pflege" 

Tit. ... „Für Zwecke der Leibes-
übungen, soweit nicht bei 

Tit. 300 veranschlagt" 

Außerdem werden voraussichtlich 
im Entwurf des außerordentlichen 
Haushaltes für 1951 folgende Be
träge Aufnahme finden: 

DM 2 408 350.-

DM 17~ 000.-

DM 450000.-

DM 1.97 000.-

für Zuschüsse und Darlehen zur 
Errichtung und zum. Ausbau von 
Jugendheimen und· Jugend
herbergen DM 500 000.

insgesamt: DM 3 730 350.-. 

II. 

Begriindung 

Der Bund· hat aus den Mitteln des Bundes -
j u gen d p 1 an es 195 0 / 51 zur Förderung der Jugend
pflege in den G r e n z g e b i et e n dem Lande Bayern 
eine Summe von 774 025 DM überwiesen. Dieser ZuschuR 
wurde gegeben mit der Zweckbindung „an die an die 
östliche Zonengrenze angrenzenden Kreise, für jugend
pflegerische MaRnahmen, nicht aber zu MaRnahmen für 
Jugendliche unter 14 Jahren, für Jugendwohnheime, 
Grnndausbildungslehrgänge - bei den beiden letzteren, 
weil geson~ert gefördert - und für Einrichtungen der 
Fürsorge". 

„Die Landesmittel müssen den Bundesmitteln nac:h 
MaRgabe folgender Staffel entsprechen: Bayern 40°/~ -
Bund 60%." 

Aus den Landeszuschüssen für Ausbildungsbeihilfen, 
Jugendherbergen, Jugendpflege und J ngendsport (die 
obengenannten Titel 217-220 im Kult.-Haushalt für das 
Rechnung·sjahr 1951/52) errechnet sich ein Landesaufkom
men von 4 035 150.- DM. Wenn man überschlägig an
nimmt, daR auf die Grenzkreise ca. ein Fünftel der 
Landesmittel entfallen sind, so würde das ca. 800.000 DM 
bedeuten, wodurch den Bedingungen des Bundes Geniige 
geleistet wäre. (Zu .der Frage, ob die oben angeführten 
Ausbildungsbeihilfen und Stipendien auch als ,jugend
pflegerische MaRnahmen gewertet werden, hat das Bundes
innenministerium noch nicht Stellung genommen.) 

über die Verteilung der Grenzlandmittel im Bundes
jugendplan 1951/5 2 ist noch .nicht entschieden. 

Nach der bisherigen Verteilung wurden die Mittel an 
die Kreise verteilt, die unmittelbar an die tschechische 
Staats- und an die sowjetische Zonengrenze angTenzen. 
Danach erhielt Bayern 46,91°/D der gesamten Grenzland
mittel aus dem Bundesjugendplan. 

Nunmehr liegt ein Anschreiben des Bundesi;nnen
ministeriums vor, anstatt der Grenzkreise die Notstands
gebiete im Bundesgebiet (entsprechend den Forschungen 
des Instituts für Raumforschung in Bonn) zu bezuschussen. 
Da diese Notstandsgebiete groRenteils an der Wesi.grenze 
des Bundesgebietes liegen, würde auf Bayern ein wesent
lich geringerer Teil der Grenzlandmittel treffen, wenn 
dieser Vorschlag verwirklicht würde. In der nächsten 
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Sitzung des Kuratoriums für den Bundesjugendplan 
Ende September soll darüber entschieden. werden. 

AuRerdem wurden aus Mitteln des Bundes,iugend
planes dem Land Bayern zugewiesen 91 900 DM für 
i n t er n a t i o n a 1 e n J u gen d aus t a u s c h. Eine 
ausdrückliche Festlegung eines Landesaufkommens auf 
diesem Gebiet wurde nicht gefordert. 

Zur Begründung der Einzelansätze im Haushalt sei 
folgendes ausgeführt: 

Au sb i 1 cl un g sb eih i lf e n (Tit. 217): 2408350._:,DM 
sind in derselben Höhe eingesetzt wie im Vorjahre. Aus 
diesem Titel werden begabten minderbemittelten Jug·end
lichen Beihilfen für wissenschaftliche, künstlerische, tech
nische, kaufmännische, soziale, lanclwirtschaftlicl1e und 
lrnndwerkliche Ausbildung g·ewälut (soweit cs den Tit. 217c 
betrifft, der 1 800 000 DM beträgt und über die Jugend
ämter und Schulen ausgebracht wird. Der Rest der Sti
pendien entfällt auf die Höheren Schulen). 

Eine Vielzahl von Berichten der Landratsämter, 
Jugendämter, Schulen, Eltern, vor allem aus den K.reisen 
der Flü eh tlinge, Heimkehrer und Währungsgeschiidigten 
liegt vor, die bewegte Klage über die Unzulänglichkeit 
der zur Verfügung stehenden Mittel führen. Fast in 
jedem Regierungsbericht wird eindringlich darauf hin
gewiesen, daR die zur Verfügung gestellten Mittel gering 
sind. Auf Grund einer Empfehlung des Bayer. Landtag·es 
(Beilage 266), an den die Klag·en über die zu geringen 
Ausbildungsbeihilfen von verschiedenen Seiten heran
getragen wurden, hat sich das Staatsministerium der 
Finanzen damit einverstanden erklärt, bei Kap. V/40f B, 
Tit. 217c (Ausbildungsbeihilfen) auf die 20°/oige Kürzung 
im Haushalt 1951 zu verzichten. 

Jugendwandern und Jugenrlherl' _,en 
(Tit. 218) 175 000.- DM. Diese Zuschüsse bildP- -~ wich
tigste Grundlage für ein Jugenderho).r derk, das 
ursprünglich im Bundesjugendplan vor: _,ien war, dann 
aber aus Kompetenzgründen den LL1dern überlassen 
wurde. Die Zuschüsse sind bestimmt zur Instandsetzung 
und Einrichtung von Jugendherbergen, die allen Jug·end
gruppen und Schulklassen offenstehen. Das Ziel ist, allen 
Jugendlichen eine einfache und gesunde Unterkunft zu 
gehen und die gegenwärtig·e ungesunde und unwürdige 
Zusammenpferchung aufzulockern. (Während 1932 in 
209 bayerischen Jugendherbergen 276 000 Jugendliche 
übernachteten, werden 1951 in 86 Jugendherberg·en ca. 
500 000 Jugendliche untergebracht, also in der Hälfte der 
Häuser die doppelte Anzahl vo_n Jugendlichen!) 

Jugendpflege und Jugendbewegung 
(Tit. 219) 450 000.- DM. Aus diesem Titel sollen die 
organisierte uncl nichtorganisierte Jugend in ihrer ge
samten freien Tätigkeit sowie alle Bedürfnisse der öffent
lichen und privaten Jug·enc]pflege unterstützt werden. 
Da'runter fallen die Zuschüsse. an die Jugendverbände, 
den Bayer. Jugendring und die Kreisjugendringe, die 
Jugendleiterlehrgänge und die Jugendleiterschule. 

Die Aufgaben der Jugendpflege wachsen ständig. 
über 600 000 Jugendliche in Bayern gehören Organisatio
nen an. Daneben muR aber auch die nichtorganisierte 
Jugend betreut werden. Am 13. Oktober 1949 hat der 
Bayerische Landtag beschlossen, in den Stadt- und Land
kreisen hauptamtliche Jugendpfleger einzusetzen; der 
Staat soll entsprechend dem LandtagsheschluR zur Be
soldung· beitragen. Der erste Jahrgang von Jugendpflegem 
ist bereits in den Kreisen tätig, der zweite wird im 
Herbst die Prüfung ablegen und dann ebenfalls in den 
Kreisen Anstellung finden, so claR der Zuschuflbedarf sich 
ständig erhöhen wird. 

Wenn auch in keiner Weise die politische Jug·encl
förderung der Ostzone nachgeahmt wird oder werden 
soll, so muR doch gewährleistet bleiben, dafl die Jugend
verbände, Jugendringe und Jugendpfleger ihre Tätigkeit 
ausüben können. 
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Jugend s p o r .t:. (Tit. 220) 19? 000.- DM. Dieser 
Titel umfaßt Pflege der Leibesübungen, soweit nicht schon 
im Tit. 300 Totomittel an den Landessportverband gehen. 
Diese Totomittel des Tit. 300 flieRen aber lediglich den 
im Landessportverband zusammengeschlossenen Vereinen 
zu, während Sportanlagen der Gemeinden damit nicht 
unterstützt werden und auch der Jugendverbandssport 
und Schulsport daran nicht teilhaben. Im Interesse der 
Gesundheit der breiten Masse des Volkes aber dürfen 
gerade der Schulsport und Jugendverbandssport sowie 
die gemeindlichen Anlagen nicht ganz unberücksichtigt 
bleiben. 

J u gen d heim e (ao. Haushalt) 500 000.- DM. 
Die Titel im ordentlichen Haushalt für J ug·endherbergen, 
Jugendpflege und Leibesübungen sind gegenüber dem 
Vorjahre um die Hälfte gekürzt worden (insgesamt be
tragen sie 1951/52 noch 850000 DM gegenüber 1660000 DM 
im Vorjahre). 

Als Begründung wi.rd vom Fin.Min. angeführt, daß 
die Einnahmen aus dem Fußballtoto, an den diese Titel 
indirekt gebunden waren, stark zurückgegangen seien. 

Zum Ausgleich diesei' starken Kürzung·, die es ja 
unmöglich machen würde, von einem „Landesjugendplan" 
zu sprechen, wurden für das dringendste .Erfordernis der 
gesamten Jugendpflege, für den Neubau von Jugend
heimen, 500 000 DM eingesetzt. Zuschüsse zu Jugendheim
bauten wurden bisher aus den allgemeinen Jugendpflege
mitteln gegeben; sie betrugen durchschnittlich zwischen: 
200 und 2000 DM. Im Verhältnis zu den oft erheblichen 

. c") Bauwerten waren diese Zuschüsse als außerordentlich 
/ gering zu bezeichnen. Die Bauträger - Jugendverbände, 

eemeinden, Pfarrgemeinden, Kreisjugendringe und Kreise 
- sind vielfach durch Errichtung von Jugendheimen in 
erhebliche Finanzschwierigkeiten geraten. Gegenwärtig 
liegen 800 Anträge auf Zuschüsse vor. Auch bei Anlegung 
des strengsten Maßstabes bei der Auswahl wird es kaum 
möglich sein, aus der Summe von 500000 DM ausreichende 
Zuschüsse bis zu einem Fünftel des Bauwertes zu geben. 
·- Vielfach sind die Jugendheime mit einer Jug·end
herberge verbunden. Auch hier besteht die Notwendig
keit, wenigstens einen Neubau im Jahr zu errichten, da 
die kleinen alten Häuser dem gegenwärtigen Ansturm 
nicht mehr gewachsen sind. 

Es muR betont werden, daR die Jugendheime die 
Grundlage jeder erfolgreichen Jugendarbeit sind, und 
daR deshalb dieser Titel im auRerordentlichen Haushalt 
um so wichtiger ist, als für Jugendheime und Jugend
herbergen (im Gegensatz zu den Jugendwohnheimen) 
keine Zuschüsse aus dem Bundesjug·enclplan gegeben 
wurden (auRer im Grenzland). 

D. Behebung der Bemfsnot der Jugend 
(Staatsministerium für Arbeit und soziale Fürsorge) 

I. 

Vom bayerischen Staatsministerium für Arbeit 
und soziale Fürsorge beantragte und vom Staats
ministerium der Finanzen gemäß Note Nr. III 736761 

- XIII 940 vom 3. August 1951 vprgesehene Haus
haltsmittel: · 

a) Einzelplan IX (Staatsmin. f. Arb. 
u. soz. Fürsorge) 
bei Kapitel 802 (Landesarbeits
ämter und Arbeitsämter) 
Titel 237 „Zuschüsse zu den Maß
nahmen für Schulentlassene und 
zur Förderung der Lehrlings-
ausbildung·'" DM 8 000 000.-

b) beim Sondervermögen des Lan
desstocks Bayern (siehe An
lage D zum Einzelplan IX f. 
1951 S. 61) bei Ausgabe 

Kapitel 2 (Regelung der Ar
beitslenkung) 

Titel 13 „Maßnahmen für Schul
entlassene und zur Förderung 
der Lehrlingsausbildung" DM 5 000 000.-. 

Aus diesen Mitteln von insgesamt 7 000 000 DM 
werden einmalige und laufende Beihilfen gewährt 
für Lehrwerkstätten, Grundausbildungslehrgänge, 
Inneneinrichtung von Jugendwohnheimen und für 
Unterkunft und Verpflegung. 

II. 

Begriindung 

Von den rund 160 000 vierzehnjährigen Jugendlichen 
des Jahres 1951 kommen etwa 88 v. H„ also rund 140 000, 
zur Schu1enHassung. Davon entfallen etwa 56 v. H. (rd. 
90 000) auf Lehrplatzanwärter, 10 v. H. {rd. 16 000) auf. 
jugendliche Arbeitsplatzanwärter, 10 v. H. (rd. 16 000) auf 
mithelfende Familienangehörige und 12 v. H. (rd. 19 000), 
die wed~r .eine Ausbildung noch eine Erwerbstätigkeit 
anstreben (Haustöchter usw.). Nur 12 v. H (rd. 19 000) 
setzen ihre Schulbildung fort. Danach stehen rd. 106 000 
Jugendliche dieses Entlaß.jahrganges dem Arbeitsmarkt 
seit Ende Juli 1951 zur Verfügung. Dazu jrnmmt noch ein 
Überhang von etwa 40 000 jugendlichen Lehrstellen
anwärtern und etwa 3000 jugendliche Arbeitsplatz
anwärter aus früheren EntlaRjahren, sowie rd. 46 000 
arbeitslose Jugendliche im Alter von 18-2.5 Jahren; 
letztere konnten ebenfalls zu einem nicht unerheblichen 
Teil infolge der Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse nicht 
zu einer ordentlichen Berufsausbildung kommen. Dadurch 
ist Bayern mit 195 000 beruflid1 unversorgten Jugend
lichen zu einein Schwerpunkt der Berufsnot der Juge11cl 
geworden. 

Von diesen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen
den Juo>endlichen wird die Wirtschaft ·im Laufe des 
larifend~n Schuljahres (August 1951 bis Juli 1952) vor
aussichtlich ?5 000 Lehrlinge hnd 1? 000 jugendliche 
Arbeitsplatzanwärter aufnehmen können, so daß minde
stens 5? 000 jugendliche Lehr- und Arbeitsstellenanwärter 
unter 18 Jahren keine Möglichkeit haben werden, von 
der Wirtschaft aufgenommen zu werden. Die Wiederei1~
gliederung der 46 000 Jugendlichen im Alter von 18 lns 
25 Jahren wird weitgehend von der konjunktul'ellen Ent
wicklung bestimmt sein. 

Das Bayerische Jugendnotprogramm für das Jahr 
1 

1951 setzt sich daher - soweit die Ar)Jeitsverwaltung 
hierfür zuständig ist - zum Ziel, im. Rahmen des Bayeri
schen Jugendwerks mindestens 25 000 Jugendlidrn. einer 
außerhetrieblichen Berufsvorbildung oder -ausb1ldung 
oder einer jugendg·emäHen Arbeit in Form ge~ein
uütziger Gruppenarbeiten zuzuführen. Darüber h1~aus f 

sollen Jugendliche, die durch die Kriegs- und Nachkneg.s
verhältnisse in ihrer Entwicklung gehemmt wurden, m 
ihren Kenntnissen und Fertigkeiten so gefö!'dert werden, 
dafl sie vermittlungsreif werden. SchlieHlich soll Jugend
lichen, die auRerhalb ihres Wohnorts (z. B. in den 
gTößeren Städten) in eine Lehrstelle vermittelt werden 
können die Unterbring·ung in vorhandenen Jugendwohn
heimen' oder in einer Familie durch Beihilfen erleichtert 
werden. 

Für die Durchführung der vorstehend genannten 
Maßnahmen erg·ehen sich Aufwendungen an 1 auf e n -
den K o s t e n in Höhe von 12 Millionen DM. Unter der 
Annahme, dnH von den 2'5 000 auf diese Weise vorüber-



g·chend beruflich versorgten Jugendlichen 60 v. H. (rd. 
15 000) Kriegsfolgenhilfeempfänger sind, betragen für 
diese Jugendlichen die Ausgaben 7,2 Millionen DM, wo
von 85 v. H. (= 6,12 Millionen DM) vom Bund im Rah
men des Bundesjugendplans und 15 v. H. ( = 1,8 Mil
lionen DM) vo:rµ Land aus Haushaltsmitteln für die 
Kriegsfolgenhilfe aufzubringen sind. Für die laufenden 
Kosten der Beschäftigung der restlichen 40 v. H. (10 000) 
Jugendlicher, die nicht unter die Kriegsfolgenhilfe fallen, 
und für die der Bund keinen Anteil der anfallenden 
Kosten übernimmt, sind besondere Landesmittel in Höhe 
von 5,8 Mi 11 i o n e n DM erforderlich. 

Dazu kommen die notwendigen e i n m a l i gen Be i „ 

h i 1 f e n zur Erstellung der Jugendwerksmaßnahmen in 
der voraussichtlichen Höhe von 3 Millionen DM. Hiervon 
übernimmt der Bund nach der bisherigen Regelung· 
60 v. H. ( = 1,8 Millionen pM), so daß als Leistung des 
Landes 1,2 Mi 11 i o n e n DM erforderlich sind. 

Um die im Rahmen des Bundesjugendplans zu er
wartenden Mittel des Bundes voll auszuschöpfen, müssen 
demnach vom Land (Landesstock + Staatshaushalt -
abgesehen von den für die Kriegsfolgenhilfe bereitzu
stellenden Haushaltsmitteln) 7 Mi 11 i o n e n DM auf
gebracht werden. Dieser Tatsache ist durch· die unter D I 
erbetene Bereitstellung von Haushaltsmitteln Rechnung 
getragen. 

E. Lehrwerkstätten ill der freien Wirtschaft 
(Staatsministerium für Wirtschaft) 

I. 

Beantragte und vom Sfaatsministerium der 
Finanzen gemäR Note vom 3. August 1951 vor
gesehene Haushaltsmittel im Einzelplan XIII (All
gemeine. Finanzverwaltung) 

bei Kap. 1211 (sonstige Einnahmen und Ausgaben) 
Tit. 223 a 
Zinszuschüsse und Darlehen an private Unterneh
mungen zur Errichtung von Lehrwerkstätten für 
Jugendliche DM 60 000.-. 

II. 

Begründung 

Im Bundesjugendplan sind 20 Mill. DM für die Ge
währung von langfristigen Krediten für die Errichtung, 
Wiederherstellung und den Ausbau von Lehrlingswerk
stätten vorgesehen. Nach Mitteilung des Bundeswirt
schaftsministeriums· sind die Mittel von der Hohen Kom
mission aus STEG-Mitteln ~reigegeben worden. 

Obgleich von den Ländervertretern in Besprechungen 
über die Richtlinien gefordert wurde, daß für diese Dar
lehen ein Zinssatz von höchstens 50/o· vorgesehen werden 
solle, ist in den Richtlinien, im allgemeinen eine Verzin
sung von 7112% festgesetzt worden. 

Ein g-roßer Teil der für eine zusätzliche Bereitstel
lung von Lehrstellen durch den Ausbau von Lehrwerk
stätten in Frage kommenden bayerischen Unternehmun
gen ist, wie eine Umfrage ergeben hat, nicht in der Lage, 
für Ausbildungswerkstätten, die keinen Gewinn ab
werfen, eine· solche Zinslast zu übernehmen. Dies gilt 
vor allem für Flüchtlingsbetriebe und für Gemeinschafts
lehrwerkstätten der Industrie und des Handwerks, die 
im Rahmen des Jugendprogramms besonders gefördert 
werden sollen. Wenn. in jedem Falle die Darlehen mit 
einem Zinssatz von 71120/o zu verzinsen sein werden, ist 
zu befürchten, daß ein großer Teil der vorgesehenen 
Bundesmittel nicht nach Bayern flieHen wird; sondern von 
den finanzkräftigen Wirtschaftskreisen Nordrhein-West
folens aufgenommen wird, die weit eher in der Lage sind, 

7 

den verlangten Zinssatz zu bezahlen. Auch wenn in Aus
nalunefällen seitens, des Bundeswirtschaftsministei·iums 
eine Zinsermäßigung auf 5°/o zugebqiigt wird, muß. die 
Möglichk,eit bestehen, für Gemeinschaftslehrwerkstätte.n, 
die einen gemeinnützigen Charaktei· tragen, Zinsverbilli~ 
gungszuschüsse zu gewähren. Bei den GemeinschaJtslehr
werkstätten wird vielfach eiiie Ermäßigung des Zins
satzes auf weniger als 50/& erforderlich sein. Durch den 
Einsatz der Zuschüsse aus bayerischen Staatsmitteln wer
den verschiedene Projekte von Lehrwerkstätten durch
g·eführt werden können, auf die sonst verzichtet '''erden 
müßte. 

Weiterhin war seitens des Staatsministeriums für 
Wirtschaft angeregt :worden, im Rahmen des Jugendnot
programms im außerordentlichen Haushalt einen Betrag 
vön 1,6 Mill. DM für zusätzliche Darlehen an diejenigen 
Kreditnehmer zu g·ewähren, die bereits Darlehen m1s 
Bundesmitteln zugesagt erhalten haben, jedoch nicht ii1 
der Lag·e sind, die entsprechende anteilige Eigenfinarnde
rung. aufzubringen. Nach den Riohtlinien des Bundes
wirtschaftsministeriums ist nämlich vorgesehen, daR .. die 
Darlehen im Regelfall nur zu 40°/o der erforderlichen Ge
samtinvestitionssumme gewährt werden. Es war jedoch 
leider nicht möglich, diese zusätzlichen Kredite in cleil 
außerordentlichen Haushalt aufzunehmen. 

F. Sicherung des landwirtschaftlichen ~'achwucl1ses 
(Staatsministerium für Ernährung, Lai\ rirtschaft 

und Forsten) 

i. :;t..·· 

WerbemaRnahmen 

Um Jugendliche, die weder in einem- Lehrve\ 
hältnis stehen noch einer geordneten Beschäftigung\\ 
nachgehen, für die Landwirtschaft zu gewinnen, sind . 
WerbemaRnahmen erforderlich. Es l.st beabsichtigt, 
diese jungen · Menschen entweder einer ordnungs
gemäRen landwirtschaftlichen Berufsausbildung zu
zuführen (freie Lehrstellen in anerkannten Lehr
betriebe~ sind genügend vorhanden) oder sie zu 
einer vorübergehenden Betätig11ng in der Landwirt
schaft zu gewinnen, bis in den von ih:p,en erstrebten 
Berufen Lehrstellen frei sind. Hierzu ist erforder
lich, daR schon in der letzten Volksschulklasse, ins
besondere aber auch in den Berufsschulen durch 
Lichtbildervorträge den Jugendlichen ein klares Bild 
iiber die Beschäftigung in der Land~irtschaft und 
der Wert der landwirtschaftlichen Erzeugung für 
das gesamte Volk vor Augen geführt wird. 

Ferner sollen mit Jugendlichen mittels Auto
busse Lehrfahrten in landwirtschaftliche Betriebe, 
insbesondere auch in anerkannte Lehrbetriebe durch~ 
geführt werden, um so bei den Jugendlichen In
teresse und Liebe für die Landwirtschaft zu wecken. 

II. --

Errichtung von Lehrhöfen für die 
Landwirtschaft und ländliche Haus

wirtschaft möglichst mit Grund
ausbildungslehrgängen 

Da viele Jugendliche, wenn s1e in die Lehre 
oder in Einzelbeschäftigung in landwirtschaftliche 
Betriebe kommen, in der ihnen fremden und un
gewohnten Umgebung dem Heimweh nach dem 
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Elternhaus oder nach ihren bisherigen Verhältnissen 
unterliegen, soll ein Übergang geschaffen werden, 
der diese Nachteile beseitigt. Hierzu erscheint die 
Schaffung von landwirtschaftlichen Lehrhöfen mit 
Grundausbil<lungslehrgängen zur fachlichen Ausbil
dung und entsprechenden Betreuung· erforderlich. 
In einem Grundansbil<lnngslehrgang sollen je nad1 
den gegebenen Verhältnissen 20-50 Jugendliche zu
sammengefaßt werden. Da hierfür in den meisten 
Fällen schon bestehende Behiebe in Frage kommen. 
sind die Aufwendungen (für kleine bauliche Ver
fü1clerungen und Innenausstattung) geringer, als bei 
Neuerrichtung von Wohnheimen. Außer diesen Auf
wendungen ist aber noch zusätzlich eine Ausstattung 
mit dem erforderlichen Lehrmaterial (Geräte, Ma
schinen u. a. m.) für die Landwirtschaft und länd
liche Hauswirtschaft notwendig. 

Um das erwähnte Ziel verwirklichen zu können, 
war eine eigene Haushaltposition „Förderung der 
ländlichen Jugend zur Sicherung des landwirtschaft
lichen Nachwuchses" erbeten worden, und zwar in 
Höhe von 200 000 DM. Bei den abschließenden Ver
handlungen hat sich das Staatsministerium der 
Finanzen verbindlich bereit erklärt, diesen Betrag 
im außerordentlichen Haushalt bereitzustellen. lu 
der Entschliefhmg Nr. III 73676f - XIII 940 vom 
3. August 1951 an die Bayer. Staatskanzlei ist diese 
Position nicht aufgenommen, weshalb die geplanten 
Maßnahmen aus Mangel an Mitteln zum Nachteil 
der ländlichen Jugend nicht durchgeführt werden 

·können. 

Abdruck 

Bayer. Staatsministerium der Finanzen 

München, den 3. August 19:51 

An die 
Bayerische Staatskanzlei 
München 

B.etreff: 
Beisclhluß ide,s Bay·e1uis0hen Landtagis vom 
21. J'lmi 1951 betreff.end Vorlage eineis 
L1a.nctesjngendplam; und B'ereitste11ung 
von Mitteln für die Durchführung 

Zur Frage der Aufstellung· des Landesjugendplans 
_ wird das hierfür zuständige Staatsministerium des. Innern 

Stellung nehmen. 

Für Zwecke der Jugendbetreuung und Jugendhilfe 
werden im Entwurf des Staatshaushaltsplans für 1951 
vorgesehen werden: 

1. Im Einzelplan III (Staatsmin. d. Innern 
und Oberste Baubehörde) 
bei Kap. 201D (Siedlung u. Wohnungs

bau) 
Tit. 294 „Darlehen und Beihilfen 

zur Errichtung von Lehr
lingsheimen und Ledi
genlteimen für Berufs-
tätige" 5 250 ooo DM. 

über die Mittel verfügt die Oberste 
Baubehörde. 

bei Kap. 241 (sonstige Jugendfürsorge) 
Tit. 266 „Schulung· auf dem Ge

biete der Jugendwohl-
fahrt" 60 oobo DM. 

Tit. 268 „Zuschüsse und Beiträge 
an Anstalten, Einrich tun
gen und Vereine der 
Jugendwohlfahrt" 700 000 DM. 

Diese Mittel sind zur Unterstützung 
der etwa 250 Jugendwohlfahrtsan
stalten sowie zur Erziehungsbera
tung und J1Ur vorbeugenden Erzie
hungsfürsorge (Landesjugendplan) 
bestimmt. 

Tit. 270 „Fürsorge für heimatlose 
Jugendliche" - soweit sie 
nicht unter die Kriegs-
folgenhilfe fällt - 100 000 DM. 

Die Mittel sind veranschlagt für die 
Fürsorge für heimatlose Jugend
liche,für die Förderung vonJugend
schutzmaflnahmen und für die 
J ugender hol ungsfür sorge. 

Tit. 522 „Zuschüsse zur Einrich
tung von Heimstätten 
für Lehrlinge und be-
rufstätige Jugendliche 500 000 DM. 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich 
nm die lsteinnahme bei Tit. 7 „Zu
schüsse des Bundes zur Einrichtung 
von Jugendheimen". 
Dei: Ausgaberest atis dem Rech
nungsjahr 1950 in Höhe von 
122 000 DM wurde ebenfalls zur 
Verwendung im Rechnungsjahr 
1951 freigegeben. 

2. Im Einzelplan V (Staatsmin. f. Unter
richt und Kultus) 

bei Kap. 401B (Sammelansätze) 

Tit. 217 „Ausbildungsbeihilfen" 2 408 350 DM. 

Die Mittel sind hauptsächlich be
stimmt' zur Förderung minderbe
mittelter Jugendlicher (Begabten
förderung). 

Tif. 218 „Zuschüsse und Darlehen 
für Jugendwandern, für 
den Ausbau und zum Be-
trieb von Jugendherber
gen" 

Tit. 219 „Zuschüsse und Darlehen 
für Zwecke der Jugend
pflege und Jugendbewe
gung" 

Tit. 220 „Für Zwecke der Leibes
übungen, soweit nicht bei 
Tit. 300 veranschlagt" 

3. Im Einzelplan IX (Staatsministerium für 
Arbeit und soziale Fürsorge} 
bei Kap. 802 (Landesarbeitsämter und 

Arbeitsämter) 

175 ooo DM. 

450000 DM. 

197000 DM. 



Tit. 237 „Zuschüsse zu den Maß
nahmen für Schulentlas
sene und zur Förderung· 
d. Lehrlingsausbilclung·" 2 000 000 DM. 

bei dem Sondervermöge~1 des Landes-
stocks Bayern (siehe Anlage D zum 
Epl. IX für 1951 S. 61) bei Ausgabe 

Kap. 2 (Regelung des Arbeits
lenkung) 

Tit. 13 „Maßnahmen für Schul
entlassene und zur För
derung· der Lehrlings-
ausbilclung" 5 000 000 DM. 

Aus diesen Mitteln von ii1sg·esamt 7 Mil
lionen DM werden einmalige und lau
fende Beihilfen g·ewährt für Lehrwerk
slätten, Grundausbildungslehrgäng·e, 
Inneneinrichtung von Jugendwohnhei
men und für Unterkunft und Verpfle
gung. 

4. Im Einzelplan XIII (Allgemeine Fi
nanzverwaltung) 
bei Kap. 1211 , (Sonstige Einnahmen u. 

Ausgaben) 

Tit. 223 a „Zinszuschüsse und Dar
lehen an private Unter
nehmungen zur Errich
tung von Lehrwerkstät
ten für Jugendliche (Bun-
desjugendplan) 60 000 DM. 

5. Auflerdem werden voraussichtlich im 
Entwurf des auHerordentlichen Haus
halts für 1951 folgende Beträge Auf
nahme finden:· 
für Zuschüsse und Darlehen zur Er
richtung und zum Ausbau von 

;1) Jugendheimen und Jugend-
herbergen · 500 0000 DM, 

b) Jugendfürsorgeheimen 250 000 DM, 

9 

c) Jugendwohnheimen 500 000 DM 1250000 DM. 

6. Ergänzend wird noch auf den Zuschuß
hedarf des Staates bei Kap. 240 (Staats
crziehnngsanstalten) in Höhe von 
255 000 DM hing·ewiesen, davon 
50 000 DM für Ausbildung der Zöglinge 
und Betrieb von Lehrwerkstätten. 

Im Rechnungsjahr 1951 werden hiernach insgesamt 

18405 350 DM 

Ausgabemittel für Zwecke der Jugendbetreuung und Ju
gendhilfe enthalten sein. Diese Mittel im Staatshaushalt 
sind so beträchtlich, daß auch der Bund in der Bereit
stellung der auf das Land Bayern treffenden Bundesmittel 
für die Durchführung des Bundes-Jugendplanes keine 
Schwierigkeiten bereiten wird. 

. Die beteiligten Staatsministerien hab\ <\.bdruck er-
halten. ·. 

(gez.) Friedrich Zietsch, 
Staatsminister 
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